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Anrechnung von Einkünften bei Unterhaltsaufwendungen

Wenn ein Steuerpflichtiger Unterhaltszahlungen an eine ihm gegenüber unterhaltsverpflichtete
Person zahlt, können diese Zahlungen bis zu einem bestimmten Höchstbetrag (2022 = 10.347 €)
steuermindernd geltend gemacht werden. Zu dem Höchstbetrag können noch übernommene
Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung gerechnet werden, soweit diese nicht
bereits beim Empfänger als Sonderausgaben berücksichtigt wurden. Grundvoraussetzung für den
Ansatz der Unterhaltsleistungen ist aber, dass weder der Steuerpflichtige noch eine andere Person
Anspruch auf Kindergeld oder den Kinderfreibetrag für den Unterhaltsempfänger hat und dieser
zudem kein oder nur geringes Vermögen besitzt.  

In Anlehnung an diese Thematik wurde durch den Bundesfinanzhof ein Urteil erlassen, das sich mit
den anrechenbaren Einkünften und Bezügen des Unterhaltsempfängers beschäftigt. Bei der
Einkommensteuerveranlagung eines Ehepaares, welches Unterhalt an ihre studierende Tochter zahlt,
hatte das zuständige Finanzamt die Einkünfte der Tochter berechnet. Diese erzielte einen Verlust
aus nichtselbstständiger Tätigkeit und erhielt dazu noch BAföG. Das Finanzamt kürzte die
Unterhaltsleistungen der Eltern um den BAföG-Betrag.

Bei den anrechenbaren Einkünften, die den Unterhaltsleistungen entgegen gerechnet werden dürfen,
handelt es sich um die nach einkommensteuerrechtlichen Vorschriften zu ermittelnden Einkünfte.
Grundsätzlich dürften mehrere Einkunftsarten für die Einkünfteermittlung miteinander verrechnet
werden, Ausbildungszuschüsse werden dagegen voll auf die Unterhaltsleistungen angerechnet und
dürfen nicht mit den Einkünften saldiert werden. Die Ausbildungshilfe ist als selbstständiger
Minderungsposten neben den anderen Einkünften und Bezügen des Unterhaltsempfängers
anzusehen.

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt.
Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden.
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